
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1555/2020 der Parteien im Ortsbeirat Mainz-Bretzenheim betreffend 
Ergänzungsschild Verkehrsberuhigte Zone (CDU, FDP) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Der Ortsbeirat fragt ob es die Möglichkeit gibt, die Beschilderung „Verkehrsberuhigte Zone“ 
um das auf dem Foto erkennbare untere Schild zu ergänzen. 
 
Die Bedeutung des Verkehrszeichen verkehrsberuhigter Bereich ist klar in der Straßenver-
kehrsordnung geregelt und den Verkehrsteilnehmenden hinreichend bekannt. Durch eine Er-
klärung des Verkehrszeichens erwartet die Verwaltung keine Steigerung der Beachtung. Die 
Unterkante eines Schildes wie es in der Anfrage abgebildet ist muss 2,20 m betragen, damit 
Radfahrende sich nicht verletzen. Daher müssten diese Verkehrszeichen mit einer neuen Auf-
stellvorrichtung versehen werden und die Schilder stünden dann durch ihre Höhe auch nicht 
mehr im Blickfeld des Autofahrenden. 
 
 
Mainz, 23.09.2020 
 
gez. Eder 
 
Katrin Eder 
Beigeordnete 
 
 
 
 
 


